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§ 613 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Die Kosten der Besichtigung trägt der Antragsteller.

2. (2)Ist die Besichtigung von dem Empfänger beantragt und wird ein Verlust oder eine Beschädigung ermittelt,

wofür der Verfrachter Ersatz zu leisten hat, so fallen diesem die Kosten zur Last.

In Kraft seit 01.01.1940 bis 31.12.9999
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